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VON MONAT ZU MONAT

Die Uniformfrage

I.

Die wenigen warmen Tage, die uns das Jahr 1965 bescheert hat, haben wieder einmal
die Trage «ack c/er Zweckmässigkeit t/er sckweizeriscke« yV/i/ifär«rzi/orr« in den Vorder-
grund treten lassen. Die Frage, um die es sich dabei in erster Linie drehte, war diejenige
nach der Ahtsriisf«wg ««serer Zrznee mit mekrere« Z?ek/eit/«wge«, wobei namentlich
daran gedacht wurde, durch die Einführung einer /eicktere« Tomwertmi/orw dem

Soldaten das Ertragen der warmen Jahreszeit zu erleichtern. Daneben stand auch die

allgemeinere Frage, ob nicht die schweizerische Soldatenuniform etwas k/e/t/sazwer

gcsta/tcf werden könnte. Eine Sonderfrage drehte sicli schliesslich um den Regenschutz.

Die Uniformdiskussion, die von Presse, Radio und Fernsehen eine Zeitlang mit grösstem
Aufwand geführt wurde, und die mehrfach mehr Eifer als Sachkunde verriet, flaute
wieder ab, als die Tage kühler wurden, und das Problem seine Aktualität verlor. Dage-
gen wurde die Frage vom Parlament aufgegriffen: verschiedene Vorstösse aus der Mitte
der eidgenössischen Räte haben die k/w/orrn/rage z««z Gege«sfu«c/; es ist also damit zu
rechnen, dass diese Frage so bald nicht aus den Traktanden fällt, sondern Armee und
Öffentlichkeit in den nächsten Jahren beschäftigen wird.
Am 20. September 1965 wurde im Nationalrat eine kf/e/we d«/r«ge eingereicht, die sich

nach dem Stand der Vorarbeiten für eine Neuuniformierung der Armee erkundigte, und

am 15. Dezember 1965 nahm der Nationalrat ein Pe>5f«/«f seiner Militärkommission an,
welches den Bundesrat einlädt, «die zeitgemässe Bekleidung des schweizerischen Wehr-

mannes, insbesondere auch die Abgabe eines zweckmässigen Regenschutzes einer
raschen Abklärung entgegenzuführen». Die Kleine Anfrage wird der Bundesrat gelegent-
lieh (schriftlich) zu beantworten haben; das Postulat der nationalrätlichen Militär-
kommission wird in anderer Form, beispielsweise in der Gestalt einer besondern Bot-
schaft, oder im bundesrätlichen Geschäftsbericht behandelt werden.

Um diese bevorstehenden Schritte zu verstehen, soll im folgenden der ganze, recht

weitschichtige Problemkreis der schweizerischen Militäruniform etwas näher betrachtet
werden. Diese Übersicht hat von der Frage auszugehen, welche A«/g<akew cke k/»i/orm
unter den spezifisch schweizerischen Verhältnissen zu erfüllen hat. Nur wenn man sich

darüber im klaren ist, was die schweizerische Soldatenuniform bedeutet und was alles

von der verlangt werden rnuss, vermag man das Problem, vor dem die Militärbehörden
heute stehen, richtig zu ermessen.
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